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Beschlussvorschlag: 

 

1. Es wird ein Norder Mühlenrat mit der Zielsetzung der Unterstützung des Erhalts der  

Windmühlen im Norder Stadtgebiet gebildet. 

 

2. Aufgabe des Norder Mühlenrats ist nach Antragslage und Priorität über die Verwen-

dung, der im Rahmen des Haushalts der Stadt Norden zur Verfügung gestellten För-

dermittel, zu entscheiden. Der Norder Mühlenrat erarbeitet Förderkriterien zur Mittel-

bewilligung. Von den jeweiligen Fördernehmern ist die ordnungsgemäße Mittelver-

wendung nachzuweisen. 

 

3. Es wird vorgeschlagen, dass der Norder Mühlenrat aus folgenden Mitgliedern zusam-

mengesetzt wird: 

 

1 Vertreter/in der Gnurremühle  

1 Vertreter/in der Deichmühle  

1 Vertreter/in der Westgaster Mühle  

1 Vertreter/in der städt. Denkmalpflege 

1 Vertreter/in der Verwaltung 

 

ggfs. 1 Vertreter/in aus dem Norder Rat 

 

4. Für die Förderung des Erhalts und Sanierung der Norder Windmühlen sollten ab dem 

Haushaltsjahr 2012 jährlich Mittel in Höhe von 30.000 € im städtischen Haushalt zur Ver-

fügung gestellt werden.  
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Finanzen      

Finanzielle Auswirkungen Ja  Betrag: 30.000 €  

 Nein     

      

Hh-Mittel stehen im      

Haushaltsjahr 2012 Ja  Produkt-Nr.: 281-01  

zur Verfügung Nein  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

      

Folgejahre Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

 Nein     

      

Folgekosten einschl. Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Abschreibungen/Sonderp. Nein     

      

Außerordentl. Aufwend./  Ja  (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

Erträge (z.B. Verkauf un-

ter/über Restwert) 

Nein     

      

Hat diese Entscheidung      

konsolidierende Wirkung Ja  (welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage) 

für den Haushalt? Nein     
 

Personal      

Personelle Auswirkungen Ja         

   (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach-und Rechtslage) 

 Nein     
 

Strategische Ziele  

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort 

unter Nutzung der vorhandenen Stärken. 

 

 

2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister 

zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. 

 

 

3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und 

Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. 

 

 

4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen  

und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur  

und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. 

 

 

5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft 

und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. 

 

 

6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. 

 

 

 (Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der 

Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.) 

 

   

 Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)  

        
   

 Andere Ziele:  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Die historischen Windmühlen prägen das Norder Stadtbild. Die Mühlen sind insbesondere die 

Gnurremühle, die Westgaster Mühle sowie die Deichmühle. Die Stadt Norden fördert den 

Erhalt der vorgenannten Windmühlen derzeit mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 

5.112,92 € je Mühle. Darüber hinaus ist die Stadt Norden seit 1992 mit diesen drei Mühlen im 

Mühlenbeirat der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis Aurich vertreten. Der 

Mühlenbeirat verwaltet einen Finanzierungspool. Aus diesem werden größere bauliche 

Maßnahmen der Mühlen auf Antrag der Betreiber/Eigentümer finanziell unterstützt. 

 

Analog zu dem existierenden Mühlenbeirat der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden im 

Landkreis Aurich, könnte durch die Gründung eines Norder Mühlenrats auf städtischer Ebene 

ein zielgerichteter, transparenter Beitrag zur Erhaltung der o.g. drei Norder Windmühlen geleis-

tet werden.  

 

Entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 04.08.2011 (Sitzungsvorlage 

1470/2011/2.2) wurde Gespräch mit den Betreibern der o.a. drei Mühlen geführt. Die beab-

sichtigte Förderung und die Bildung eines Mühlenrates wurde grundsätzlich begrüßt. Für die 

Betreiber der Norder Windmühlen sind folgende Punkte in der Umsetzung wesentlich: 

 

 Es wäre gut, wenn nicht nur investive Maßnahmen gefördert werden sondern weiter-

hin auch eine Unterstützung bei den Betriebskosten erfolgen könnte. So könnte z.B. für 

eine Übergangszeit ein Grundstock in Höhe von 5.000 € pro Mühle zur Verfügung ge-

stellt werden. 

 Die Förderung sollte so strukturiert sein, dass bei akutem Bedarf schnell und unbürokra-

tisch Entscheidungen getroffen werden können. 

 Das Entscheidungsgremium sollte nach Auffassung der Mühlenbetreiber eher aus ei-

ner geringen Personenzahl bestehen. 

 Wichtig bei der Förderung wäre, dass es sich nicht um eine Förderung im denkmal-

schutzrechtlichen Sinn handeln sollte, damit die städtischen Mittel mit zum Eigenanteil 

bei größeren, förderfähigen Maßnahmen im Sinne der Denkmalschutzförderung ange-

rechnet werden können. 

 

Ziel der bisherigen Förderung war Substanzerhaltung der Mühlen als prägende Elemente des 

Norder Stadtbildes und der hiesigen Kultur. Diese Zielsetzung kann in die Aufgabenstellung 

des Norder Mühlenrates übernommen werden. In diesem Sinne ist die Förderung wie bisher im 

im Bereich der Heimat- und Kulturpflege angesiedelt, wobei ein dauerhafter Erhalt der Müh-

len als heimisches Kulturgut im Vordergrund steht.  

 

Der Norder Mühlenrat könnte wie folgt zusammengesetzt werden  

 

1 Vertreter/in der Gnurremühle  

1 Vertreter/in der Deichmühle  

1 Vertreter/in der Westgaster Mühle  

1 Vertreter/in der städt. Denkmalpflege 

1 Vertreter/in der Verwaltung 

 

ggfs. 1 Vertreter/in aus dem Norder Rat 

 

Für die Förderung des Erhalts und Sanierung der Norder Windmühlen sollen ab dem Haushalts-

jahr 2012 jährlich Mittel in Höhe von 30.000 € im städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt 

werden. Die Entscheidung über die Mittel erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen. 
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